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Bekanntmachung 

gemäß § 35 der Satzung der IKK Nord 
 

 

  Selbstverwaltungsbüro Lübeck, Lachswehrallee 1, 23558 Lübeck, e-mail: thomas.eppler@ikk-nord.de  

 
 
 

Satzung der IKK Nord 
 
 

Der Verwaltungsrat der IKK Nord hat in seiner Sitzung am 10./11.12.2020 die 
 

Nachträge Nr. 85 und 86 zur Satzung der IKK Nord 
 
beschlossen. 
 
Die Genehmigung der Satzungsnachträge durch das Bundesamt für Soziale Siche-
rung ist unter dem Aktenzeichen: 213-59053.0-434/2011 am 23.12.2020 (86. Nach-
trag) bzw. am 26.01.2021 (85. Nachtrag) erfolgt. 
 
Die Satzungsnachträge finden Sie in der Anlage. 
 

 

 
Ralf Hermes 
Vorstand 
 
 
 

Lübeck, 31.01.2021 
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Internet    

 



Bundesamt
für Soziale Sicherung

Bundesamt für Soziale Sicherung, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn HAUSANSCHRIFT

Friedrich-Ebert-Allee 38 
53113 BonnVorab per DE-Mail info@ikk-nord.de-mail.de!

Innungskrankenkasse Nord 
Ellerried 1 
19061 Schwerin

TEL+49 228 619 1556 
fax+49 228 619 1866

referat213@bas.bund.de 
www.bundesamtsozialesicherung.de

BEARBEITER(IN) FRAU RUDLOFFu . Januar 2021

az 213-59053.0434/2011
(bei Antwort bitte angeben)

85. Nachtrag zur Satzung der IKK Nord, Schwerin 

Ihr Antrag vom 11. Dezember 2020

Sehr geehrter Herr Eppler, 

sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Genehmigung des 85. Nachtrages zur Satzung. Ein mit dem 

Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar des Satzungsnachtrages liegt diesem 

Schreiben bei.

Wir gehen davon aus, dass die Änderung gemäß § 34 Absatz 2 SGB IV öffentlich bekannt 

gemacht und die Mitglieder Ihrer Kasse gemäß § 196 SGB V unterrichtet werden.

Bitte teilen Sie uns das Datum der Bekanntmachung mit, damit klar ist, ab wann die 

Namensänderung wirksam wird und übersenden uns den gesamten Satzungstext 

elektronisch als PDF-Dokument.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

Anlage
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Nord
Artikel I

Die Satzung der Krankenversicherung der IKK Nord wird geändert:

1. § 1 Abs. 2 erhält diese Fassung:

Sitz der IKK Nord ist die Hansestadt Lübeck.

2. § 1 Abs. 3 Satz 2 erhält diese Fassung:

Der Kreis der Mitglieder der IKK Nord erstreckt sich entsprechend dem Bezirk 
der Innungen in der Anlage zur Satzung, die Bestandteil der Satzung ist, auf 
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

3. Die Anlage zu § 1 der Satzung wird im Abs. 1 wie folgt geändert:

Mittelholstein: Streichung von „Innung für LandBauTechnik Holstein“ 
Landesinnungen: Ergänzung um „Landesinnung LandBauTechnik Nord“

4. Die Anlage zu § 1 der Satzung erhält im Abs. 2 diese Fassung:

Die Zuständigkeit für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ergibt sich 
mindestens aus den folgenden, den einzelnen Bundesländern zugeordneten 
Innungsbetrieben:

• Schleswig-Holstein: HAIR LIFE, Kiel 
Mecklenburg-Vorpommern: STIEBLICH HALLENBAU GmbH, Güst­
row

• Hansestadt Bremen: SPIEGELBLANK Reinigungsunternehmen Heinz 
Kuhnert GmbH & Co. KG, Kiel einschließlich der Servicebüros in Lü­
beck, Westerland/Sylt, Neumünster, Eddelak, Schenefeld, Rostock, 
Schwerin und Bremen

• Bäckerei/Konditorei H. von ALLWÖRDEN GmbH, Mölln, einschließlich 
der Betriebe in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg- 
Vorpommern, Niedersachsen und Freie und Hansestadt Hamburg

• HKL BAUMASCHINEN GmbH, Hamburg/Lübeck, einschließlich der Be­
triebe in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Mecklenburg- 
Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, 
Brandenburg, Berlin, Saarland, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thürin­
gen, Sachsen, Baden-Württemberg, Bayern

Artikel II

Der 85. Satzungsnachtrag wurde vom Verwaltungsrat der IKK Nord am 11. Dezem­
ber 2020 beschlossen.

Der Nachtrag tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.
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ixIKK Nord
Der Verwaltungsrat

Vorsitzender

Genehmigung

Der vom Verwaltungsrat am 10. Dezember 2020 beschlossene 85. Nachtrag zur Satzung wird 

gemäß § 195 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches V in Verbindung mit § 90 Absatz 1 des Sozial­

gesetzbuches IV genehmigt.

Bonn, den Januar 2021 

213-59053.0-434/2011
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86. Nachtrag zur Satzung der IKK Nord, Schwerin 

Ihr Antrag vom 11. Dezember 2020

Sehr geehrter Herr Eppler, 

sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Genehmigung des 86. Nachtrages zur Satzung. Ein mit dem 

Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar des Satzungsnachtrages liegt diesem 

Schreiben bei.

Wir gehen davon aus, dass die Änderung gemäß § 34 Absatz 2 SGB IV öffentlich bekannt 

gemacht und die Mitglieder Ihrer Kasse gemäß § 196 SGB V unterrichtet werden.

Bitte teilen Sie uns das Datum der Bekanntmachung mit, damit klar ist, ab wann die 

Namensänderung wirksam wird und übersenden uns den gesamten Satzungstext 

elektronisch als PDF-Dokument.

Der Nachtrag Nr. 85 wird im Nachgang bearbeitet.

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag

Beckschäfer

Anlage
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CIkk Nord
Artikel I

Die Satzung der Krankenversicherung der IKK Nord wird geändert:

§ 1 Abs. 1 erhält diese Fassung:

Die IKK führt den Namen:
IKK-Die Innovationskasse, nachfolgend IKK genannt.

Anmerkung: Die Bezeichnung „IKK Nord“ wird in der gesamten Satzung durch die 
Buchstaben „IKK“ ersetzt.

Artikel II

Der 86. Satzungsnachtrag wurde vom Verwaltungsrat der IKK Nord am 11. Dezem­
ber 2020 beschlossen.

Der Nachtrag tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Der Verwaltungsrat

Genehmigung

Der vom Verwaltungsrat am 10. Dezember 2020 beschlossene 86. Nachtrag zur Satzung wird 
gemäß § 195 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches V in Verbindung mit § 90 Absatz 1 des Sozial­
gesetzbuches IV genehmigt.

Bonn, den ?5- Dezember 2020 

213-59053.0-434/2011
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